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Beratungsgegenstand 
 
Haushaltspläne der Waisenhausstiftung und des Peter-Steuart-Hauses für das Jahr 2018 
(Referent: Herr Müller) 
 
Antrag: 
 
Die Haushaltspläne der Waisenhausstiftung und des Peter-Steuart-Hauses mit Stellenplan werden 
genehmigt. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Dirk Müller 
Berufsmäßiger Stadtrat 
 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt: Waisenhausstiftung 

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die 
Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet 

werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
      
 
 
Kurzvortrag: 
 
Erläuterungen zu den Haushaltsplänen der Waisenhausstiftung und des Peter-Steuart-Hauses 
einschließlich Stellenplan 
 
Waisenhausstiftung 
 
Die Mieteinnahmen für die vermieteten Wohnungen werden sich auf ca. 59.000 Euro belaufen. 
Weitere Einnahmen werden sich durch Zinserträge in Höhe von ca. 11.000 Euro ergeben. 
 
Demgegenüber stehen anteilige Personalkosten von ca. 37.000 Euro, Abschreibungen von ca. 
20.000 Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von ca. 6.000 Euro, Beiträge, 
Gebühren, Grundsteuer von ca. 5.000 Euro sowie Aufwendungen für Instandhaltungen und 
Betriebskosten für die Wohnungen von 4.000 Euro. 
 
Somit gleichen sich im Buchungskreis der Stiftung Aufwendungen und Erträge fast aus. Durch die 
Gewinnabführung des Einrichtungsbetriebes erwarten wir einen konsolidierten Gewinn von ca. 
2.000 Euro. 
 



 
Peter-Steuart-Haus 
 
In allen Bereichen (bei den stationären, teilstationären und ambulanten Hilfen) wird gegenüber 
dem Ergebnis von 2016 mit leicht steigenden Umsatzerlösen gerechnet.  
 
Bei den teilstationären Gruppen reduziert sich leider der freiwillige Zuschuss der Stadt auf 4% der 
BayKiBiG-Förderung und verursacht Mindereinnahmen in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das 
Bundesprogramm zur Sprachförderung von Kita-Kindern unter drei Jahren wird auch in 2018 
unverändert fortgeführt. Die Kosten für eine Sprachförderkraft in Höhe von ca. 25.000 Euro sowie 
diverse Sachkosten werden erstattet. 
 
Bei den Personalkosten sind erstmals seit vielen Jahren keine hohen Steigerungen zu erwarten. 
Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr sogar reduziert werden. Ursache hierfür ist, dass einige 
ältere Mitarbeiter ausgeschieden sind und durch jüngere, kostengünstigere Kräfte ersetzt wurden. 
Außerdem verzögert sich der Erlass der neuen Betriebserlaubnis für die stationären Wohngruppen 
und damit die dann notwendige Einstellung zusätzlicher pädagogischer Fachkräfte. 
Bei den sonstigen Sachkosten ergeben sich keine außergewöhnlichen Veränderungen.  
 
Der Stellenplan bleibt unverändert. 
 
 
 
 


